
2. Der Grundsatz der steuerlichen Neutralität steht dem nicht ent
gegen, dass ein Bauunternehmen, das Mehrwertsteuer auf die Bau
leistungen entrichtet, die es für eigene Rechnung durchführt (Lie
ferungen an sich selbst), die Vorsteuer für die durch die Erbringung 
dieser Dienstleistungen entstandenen Gemeinkosten nicht abziehen 
kann, wenn der Umsatz aus dem Verkauf der auf diese Weise 
erstellten Bauwerke von der Mehrwertsteuer befreit ist. 

( 1 ) ABl. C 171 vom 5.7.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 29. Oktober 
2009 — Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften/Irland 

(Rechtssache C-188/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
75/442/EWG — Abfälle — Häusliche Abwässer, die im länd
lichen Raum durch Klärgruben entsorgt werden — Abfälle, 
für die keine anderen Rechtsvorschriften gelten — Nicht

umsetzung) 

(2009/C 312/09) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: S. Pardo Quintillán, D. Lawunmi und 
M. Wilderspin) 

Beklagter: Irland (Prozessbevollmächtigter: D. O’Hagan) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verletzung der Art. 4, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 75/442/EWG des 
Rates vom 15. Juli 1975 über Abfälle (ABl. L 194, S. 47) in der 
durch die Richtlinie 91/156/EWG des Rates vom 18. März 
1991 (ABl. L 78, S. 32) geänderten Fassung — Häusliche Ab
wässer, die durch Klärgruben entsorgt werden — Abfälle, für die 
keine anderen Rechtsvorschriften gelten 

Tenor 

1. Irland hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 
75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 über Abfälle in der 
durch die Richtlinie 91/156/EWG des Rates vom 18. März 
1991 geänderten Fassung verstoßen, dass es in Bezug auf häus
liche Abwässer, die im ländlichen Raum durch Klärgruben und 
sonstige individuelle Aufbereitungsanlagen entsorgt werden, außer 
im County Cavan nicht alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
erlassen hat, die erforderlich sind, um den Art. 4 und 8 dieser 
Richtlinie nachzukommen. 

2. Irland trägt drei Viertel der Kosten der Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften und seine eigenen Kosten. 

3. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften trägt ein Vier
tel ihrer eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 197 vom 2.8.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 29. Oktober 
2009 — Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften/Republik Finnland 

(Rechtssache C-246/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Sechste Mehrwert
steuerrichtlinie — Art. 2 Nr. 1 und Art. 4 Abs. 1 und 2 — 
Begriff „wirtschaftliche Tätigkeiten“ — Öffentliche Rechts
hilfebüros — Rechtsbeistand, der im Rahmen eines Gerichts
verfahrens gegen einen vom Empfänger gezahlten Teilbeitrag 
geleistet wird — Begriff „unmittelbarer Zusammenhang“ zwi
schen der erbrachten Dienstleistung und dem empfangenen 

Gegenwert) 

(2009/C 312/10) 

Verfahrenssprache: Finnisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: P. Aalto und D. Triantafyllou) 

Beklagte: Republik Finnland (Prozessbevollmächtigter: A. Guima
raes-Purokoski) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen Art. 2 
Nr. 1 und Art. 4 Abs. 1, 2 und 5 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteu
ern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuer
pflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1) — Nationale 
Rechtsvorschriften, die eine unterschiedliche mehrwertsteuerli
che Behandlung von Rechtsberatungsdienstleistungen vorsehen, 
je nachdem, ob diese von privaten Juristen oder von Juristen 
erbracht werden, die in den öffentlichen Rechtshilfebüros be
schäftigt sind — Wettbewerbsverzerrungen 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften trägt die Kos
ten. 

( 1 ) ABl. C 209 vom 15.8.2008.
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